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RS OGH 1958/4/24 Bkd26/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1958

Norm

DSt 1872 §47 Abs1 Z3

Rechtssatz

Das Berufungsrecht des Oberstaatsanwaltes wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß der Disziplinarrat die Tat des

Beschuldigten ausschließlich als Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes beurteilt hat, soferne bei

richtiger rechtlicher Beurteilung sich die Tat (nur oder auch) als Berufspflichtenverletzung darstellt.
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